
HPV-Impfkonzept

Sehr geehrte Damen und Herren,

zusätzlich zur Information des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz zur Umsetzung des kostenfreien Impfkonzepts 2023 möchten wir Ihnen
folgende Ergänzung zur Ausweitung der kostenlosen HPV-Impfung bis zum 21. Lebensjahr in
Oberösterreich mitteilen:

Der optimale Zeitpunkt für die HPV Impfung liegt vor Eintritt in das sexuell aktive Alter, optimal
zwischen dem vollendeten 9. und dem vollendeten 12. Lebensjahr. Aus diesem Grund wird nach
wie vor in Oberösterreich der Schulimpfung der Mädchen und Buben in der 5. Schulstufe ein
besonderer Stellenwert zukommen.  Schulimpfungen ermöglichen einen sehr niederschwelligen
Zugang zur Impfung, gleichen soziale Unterschiede bei der Inanspruchnahme von Impfungen aus
und führen damit zu höheren Durchimpfungsraten.

Zusätzlich wird auch in Oberösterreich das Angebot für Nachholimpfungen an den öffentlichen
Impfstellen der Bezirke und Magistrate ausgeweitet. Ab 1.2.2023 erhalten alle Personen bis zum
vollendeten 21. Lebensjahr eine kostenlose HPV Impfung im 2-Dosen-Schema (siehe Impfplan
2023), als Zeitpunkt für die Inanspruchnahme gilt der Zeitpunkt der ersten Teilimpfung. Personen
unter 21 Jahren, die bereits im 3-Dosen-Schema die Grundimmunisierung begonnen haben und bei
denen eine 3. Impfung fachlich notwendig ist, können die letzte Teilimpfung ab dem 1.2.2023
ebenfalls kostenlos erhalten. Eine Rückvergütung von bereits angefallenen Impfkosten ist nicht
möglich.

Niedergelassene Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte, die am oö. Kinderimpfkonzept
teilnehmen,  können (so wie andere Schulimpfungen) auch HPV - Nachholimpfungen in
Kooperation mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde in der Ordination durchführen. Sollten
Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, werden Sie ersucht, mit Ihrer zuständigen BVB
Kontakt aufzunehmen. Die voraussichtlich benötigten Impfstoffe können nach telefonischer
Voranmeldung bei der zuständigen BVB von der Ordination abgeholt werden. Die lückenlose
Dokumentation der verabreichten Impfungen ist sowohl für die Abrechnung der BVB als auch für die
Überweisung der Impfhonorare erforderlich. Wir bitten Sie, jedenfalls sorgsam mit den Impfstoffen
umzugehen und sicherzustellen, dass angeforderte Impfstoffmengen zeitnah verabreicht werden
können und keine Impfstoffe ungenützt ablaufen

.
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Während es für junge Männer nach Auskunft des Bundes im Rahmen der Stellungsuntersuchung
ein Impfangebot geben wird, möchten wir jungen Frauen in OÖ ermöglichen, auch beim
Frauenarzt/ bei der Frauenärztin ihres Vertrauens eine kostenlose HPV Impfung in Anspruch zu
nehmen. Die niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte für Gynäkologie und
Geburtshilfe werden bezüglich der HPV-Impfaktion gesondert informiert werden.

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen!

Dr. Georg Palmisano
Landessanitätsdirektor

Ein gesundes Oberösterreich ist unser Ziel!
Die Abteilung Gesundheit


